
Die betriebliche Krankenversicherung 
im Detail



Inkl. der damit im direkten Zusammenhang stehenden zahnärztlichen Behandlungen inklusive Vor- und Nachbehandlungen wie z.B. 
• digitale Volumentomographie, Anästhesieleistungen, chirurgische Maßnahmen
• funktionsanalytische und  -therapeutische Leistungen
• nach ortsüblichen Preisen berechneten zahntechnischen Laborarbeiten und Materialien, z.B. aus Keramik oder Edelmetall, auch als CEREC Versorgung

Budget 300 Budget 600 Budget 1.000 Budget 1.500

100 % für 
Zahnersatz

• Kronen
• Veneers, Lumineers
• Inlays, Onlays, Overlays
• Brücken, Brückenglieder, Ankerzähne
• Implantate einschließlich der in diesem Zusammenhang

anfallenden chirurgischen Maßnahmen wie Knochenaufbau
• Teil- oder Vollprothesen
• Verblendungen bis zum Zahn 8
• Reparaturen von Zahnersatz

100 % für Zahn-
behandlung

• Kunststofffüllungen
• Wurzelbehandlungen
• Parodontosebehandlungen
• Aufbissbehelfe und Schienen

Die Zahnleistungen im Detail



Budget 300 Budget 600 Budget 1.000 Budget 1.500

100 % für 
Zahnprophylaxe

• die Erstellung eines Mundhygienestatus
• die Durchführung von Kariesrisikodiagnostik
• die eingehende Unterweisung zur Vorbeugung von Karies und parodontalen Erkrankungen
• die Aufklärung über Krankheitsursachen der Zähne und deren Vermeidung
• die Kontrolle des Übungserfolges
• die Versiegelung von kariesfreien Zahnfissuren mit ausgehärtetem Kunststoff
• die Behandlung überempfindlicher Zähne
• die Erstellung des Parodontalstatus einschließlich Parodontaldiagnostik
• die Beseitigung von scharfen Zahnkanten, grober Vorkontakte der Okklusion und

Zahnbelägen
• die lokale Anwendung von Medikamenten zur Kariesvorbeugung oder initialen

Kariesbehandlung mit einer individuell gefertigten Schiene als Medikamententräger,
• die professionelle Zahnreinigung: Diese umfasst das Entfernen der supragingivalen /

gingivalen Beläge auf Zahn- und Wurzeloberflächen einschließlich Reinigung der
Zahnzwischenräume, das Entfernen des Biofilms, die Oberflächenpolitur und
geeignete Fluoridierungsmaßnahmen

Die Zahnleistungen im Detail



Budget 300 Budget 600 Budget 1.000 Budget 1.500

100 % für
Schmerzlinderung

Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für Maßnahmen zur Schmerzlinderung, die in 
direktem Zusammenhang mit einer versicherten Leistung bei Zahnbehandlung, Zahnersatz 
und unfallbedingter Kieferorthopädie. Hierzu zählen auch

• Akupunktur
• Analgo-Sedierung (Dämmerschlaf)
• Hypnose
• Lachgas-Sedierung
• Vollnarkose

100 % für kiefer-
orthopädische 
Leistungen bei 
Unfall

Erstattet werden die Kosten für kieferorthopädische Behandlung, die nachweislich auf einen 
nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfall zurückzuführen sind.

Ebenso erstattet werden die damit im Zusammenhang stehenden funktionsanalytischen und -
therapeutischen Leistungen und nach ortsüblichen Preisen berechneten zahntechnischen 
Laborarbeiten und Materialien.

Die Zahnleistungen im Detail



Budget 300 Budget 600 Budget 1.000 Budget 1.500

100 % für 
Vorsorgeunter-
suchungen

Erstattet werden Vorsorgeuntersuchungen - unabhängig von Altersgrenzen und Zeitabständen. 
Dazu zählen etwa die Kosten für
• Untersuchungen in der Schwangerschaft
• Kinder- und Jugendvorsorge
• Früherkennung von Krebserkrankungen wie z.B. Hautkrebs
• Früherkennung von Krankheiten wie z.B. Augenvorsorge oder Glaukomuntersuchung
• Gynäkologische Ultraschalluntersuchung
• PSA Test
• EKG

100 % für Schutz-
impfungen und 
Malariaprophylaxe 

• Impfberatung
• Impfung/Impfstoffe
• Malariaprophylaxe

100 % für Naturheil-
verfahren

• Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker: Erstattet werden Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die im
gültigen Hufeland-Leistungsverzeichnis und im gültigen Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker aufgeführt sind

• In diesem Zusammenhang verordnete Arznei- und Verbandmittel gemäß Buchstabe C.4 und Heilmittel gemäß
Buchstabe C.8, jeweils inklusive gesetzliche Zuzahlungen, sowie Material- und Laborkosten sind ebenfalls
erstattungsfähig.

• Osteopathische Behandlungen, auch durch einen im Berufsverband der Osteopathen angehörigen
Leistungserbringer

Die ambulanten Leistungen im Detail



Budget 300 Budget 600 Budget 1.000 Budget 1.500

100 % für 
Präventionskurse

Als Präventionskurse gelten Maßnahmen nach § 20 SGB V, die von der Zentralen 
Prüfstelle Prävention zertifiziert sind.

Dazu zählen zum Beispiel:
• Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivität
• Vermeidung von Mangel-/Fehlernährung
• Förderung von Stressbewältigungskompetenzen
• Förderung des Nichtrauchens
• Vorbeugung/Reduzierung spezieller gesundheitlicher Risiken durch geeignet

Bewegungsprogramme
• Vermeidung und Reduktion von Übergewicht
• Förderung von Entspannung
• Gesundheitsgerechter Umgang mit Alkohol/Reduzierung Alkoholkonsum

Voraussetzung für Erstattung: Nachweis über die Teilnahme an mind. 80 % der 
Kurseinheiten, welche vom Kursanbieter bestätigt wurde.

Die Präventionskurse im Detail



Budget 300 Budget 600 Budget 1.000 Budget 1.500

100 % für Sehhilfen 150 € pro VJ 300 € pro VJ 500 € pro VJ 750 € pro VJ

Erstattet werden 
• Sehhilfen zum Ausgleich einer Fehlsichtigkeit: Brillengestelle, Gläser, Kontaktlinsen
• Bildschirmbrillen, Sonnen- und Sportbrillen mit Dioptrien
• Brillenreparatur

100 % für refraktive
Chirurgie

Operationen am Auge zur Behebung einer Fehlsichtigkeit, die die Gesamtbrechkraft 
verändern (refraktive Chirurgie, z.B. LASIK, LASEK, Operationen zur Einsetzung einer 
künstlichen Linse) sowie ärztliche Leistungen und die mit diesen im Zusammenhang 
stehenden verordneten Arznei- und Verbandmittel und eingesetzten Implantate (z.B. 
Intraokularlinsen)

100 % für Hörgeräte Erstattet wird die Neuanschaffung, Ersatz, Reparatur und Wartung eines Hörgerätes. 
• Auch die gesetzlichen Zuzahlungen
• Reparaturkosten
• Otoplastik und sonstige Betriebskosten, wie z.B. Batterien, sind nicht versichert

Die Seh-/Hörleistungen im Detail



Budget 300 Budget 600 Budget 1.000 Budget 1.500

100 % für
Hilfsmittel 
(inkl. Zuzahlung)

Zum Beispiel für
• Krankenfahrstühle, Bandagen, orthopädische Schuhe, Einlagen und

Kompressionsstrümpfe
• Zudem leisten wir auch für Heimdialysegeräte

Erstattung Zuzahlung für Heil- und Hilfsmittel nach § 32 Abs. 2 und § 33 Abs. 8 SGB V

100 % für 
Kommunikations-
mittel

Nach der Kommunikationshilfenverordnung, zum Beispiel für
• Gebärdensprachdolmetscher
• Schriftdolmetscher

100 % für Heilmittel
(inkl. Zuzahlung)

Zum Beispiel für 
• Massagen
• Ergotherapie
• Logopädie

Erstattung Zuzahlung für Heil- und Hilfsmittel nach § 32 Abs. 2 und § 33 Abs. 8 SGB V

Die Hilfs- und Heilmittel im Detail



Vorteile für Arbeitgeber

Die Beiträge der bKV können als gewinnmindernde 
Betriebsausgaben angesetzt werden. 

Absetzbarkeit als Betriebsausgabe

Vorbeugen ist besser. Es zeigt sich, dass durch ein 
geschicktes Gesundheitsmanagement im Betrieb die 
Krankheitsausfälle reduziert werden und die Mitarbeiter 
besser gesund bleiben.

Verringerung altersbedingter Gesundheitskosten

Krankheitsbedingte Ausfallzeiten lassen sich durch ein 
effizientes Gesundheitsmanagement im Betrieb 
vermeiden. Das senkt auch die Umsatzverluste.

Senkung der Ausfallzeiten

Die Beiträge gelten als Sachlohn und sind mit bis zu 
50 € monatlich steuer- und sozialabgabefrei. Eine bKV
und insbesondere zahnärztliche Leistungen sind oft 
sogar beliebter als eine Gehaltserhöhung.

Günstiger als eine Lohnerhöhung



bKV begeistert Arbeitnehmer

Mit einer bKV wird den Mitarbeitern ein sofort 
erlebbarer Mehrwert geboten. Es gibt keine 
Wartezeiten.

Sofortiger Versicherungsschutz

Mit einer bKV bietet die Firma ihren Mitarbeitern eine 
bessere medizinische Versorgung, welche die 
Leistungen der GKV oder PKV sinnvoll ergänzt.

GKV-Leistungen sinnvoll ergänzen

Alle Arbeiternehmer erhalten Zugang zur bKV
(Gleichbehandlung). Ein Vorteil wenn eine bestehende 
gesundheitliche Beeinträchtigung eine private Kran-
kenzusatzversicherung bisher unmöglich machte.

Aufnahmegarantie / keine Gesundheitsprüfung

Bei Ausscheiden aus der Firma oder bei Rentenbeginn 
(Vollrente) kann der Schutz privat fortgeführt werden. 

Weiterführung privat möglich



Arbeitgeber
• Leichter neue Talente und Fachkräfte gewinnen

• Mitarbeiter stärker an die Firma binden

• Bessere Gesundheitsleistungen bieten und damit
Personalkosten und Fluktuation reduzieren

• Soziales Engagement steigert die Zufriedenheit und
damit die Weiterempfehlungsquote

• Fördern die Gesundheit ihrer Mitarbeiter nachhaltig
und effektiv, das kann Fehlzeiten dauerhaft reduzieren

• Bieten den Mitarbeitern eine äußerst beliebte
Zusatzleistung, für eine gesunde Work-Life-Balance

• Können die bKV als Betriebsausgabe absetzen

• Die bKV ist als Sachbezug steuer- und
sozialversicherungsfrei

• Erhalten von uns eine perfekte Unterstützung bei der
Einrichtung der bKV in der Firma, durch schlanke digitale
Prozesse

Mitarbeiter
• Erhalten einen kostenlosen

Gesundheitsschutz, finanziert
durch die Firma

• Bekommen Zugang zu privatärztlichen
Leistungen und schließen damit Lücken
in ihrer Versorgung

• Erleben sofort den großen Mehrwert,
denn es gibt keine Wartezeiten

• Für bereits begonnene oder angeratene Behandlungen
wird in vielen Tarifen ab Versicherungsbeginn geleistet

• Haben keine Gesundheitsprüfung und damit eine
Annahmegarantie, auch bei Vorerkrankungen

• Können bei Renteneintritt (Vollrente) oder Firmenaustritt
den Versicherungsschutz privat weiterführen

• Genießen hilfreiche Services wie Gesundheitshotline,
Arzt-Termin-Service, Zweitmeinungs-Service u.v.m.

Alle profitieren von einer bKV
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